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Bemerkungen und Vorschlige

zur botanischen Nomenklaturordnung

von

Richard LA NICCA (Bern)

( Manuscrit regu le 31 décembre 1942)

Ein wahres Kreuz fiir alle, welche sich wissenschaftlich
mit Floristik beschéaftigen, als Amateure sowohl als auch als
Mianner des Fachs, sind die iiberaus zahlreichen, sich immer
mehrenden Anderungen der lateinischen wissenschaftlichen
Pflanzennamen. Praktisch ist es so, dass der Botaniker fiir
sehr viele Arten zwei oder mehr Namen sich einpriagen und
prasent haben muss, einen alten gebrauchlichen und einen
oder mehrere neuere, nach Nomenklaturregeln anscheinend
giiltige, die auf Grund von Nachforschungen in mehr oder
weniger zugianglicher Literatur veroffentlicht wurden. Der
Ubergang aus dieser Literatur in die Florenliteratur und
besonders in den allgemeinen Gebrauch ist vielfach dem
Zufall unterworfen. Die Aufnahme neuer Namen in die
Floren geschieht im Text meist ohne besondere einleitende
Hervorhebung derselben, wie z. B. in einer leicht zugénglichen
Zusammenstellung. So war z. B. ein Interessent, der mit der
fir ihn in Betracht fallenden Nomenklatur der Schweizer-
pflanzen auf dem laufenden sein wollte, bei einer Neuerschei-
nung der Schweizerfloren von ScHiNzZ und KerrLeEr darauf
angewiesen, das ganze Werk genau auf Anderungen durch-
zusehen, wenn er deren Kenntnisnahme nicht dem Zufall
iberlassen wollte.
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Die Frage ist wohl berechtigt, ob es iiberhaupt geniigt,
dass ein einzelner, noch so bekannter Botaniker nach seiner
auf Nachforschungen gestiitzten Uberzeugung in einer
Publikation einem bisher gebriauchlichen Namen die Berech-
tigung abspricht und an seiner Statt einen anderen als giiltig
prakonisiert. Wie leicht kann auch er sich irren, kann auch
er auf Grund der recht komplizierten Nomenklaturregeln zu
kontroversen Schliissen kommen ! Wie oft muss man nach
wenigen Jahren wieder das zuriickbuchstabieren, was einem
als zwingender Fortschritt vorgesetzt wurde ! Es sei in dieser
Hinsicht nur an den Nomenklaturtanz der Seerosen in den
letzten Auflagen von ScHiNz und KELLER’S Schweizerflora
erinnert, mit den Namen Castalia und Nymphozanthus
zuriick zu Nymphaea und Nuphar. Allein in den letzten
« Fortschritte zur Systematik w. Floristik der Schweizerflora »
der Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft
hatten wir die Freude, neben den eben genannten zwei
weitere alte Gattungsbezeichnungen zu finden: Armeria
und Epipactis, die wir wieder mit gutem Gewissen brauchen
diirfen. Hat es iiberhaupt einen Wert, einen an sich guten
oder wenigstens brauchbaren, in der botanischen Literatur
bisher allgemein verwendeten Namen, durch einen anderen
zu ersetzen, weil irgendwo ein é&lterer, wenn auch korrekt
publizierter Name gefunden wurde, der bisher vergraben,
nicht oder nur beschréankt zur Geltung gekommen ist ? Diese
Verwirrung schaffenden Zustédnde sollte man so nicht kritiklos
zum allgemeinen Verdruss und Schaden weitergehen lassen,
um abzuwarten, bis wieder ein internationaler Kongress ver-
sucht, mit mehr oder weniger Erfolg Abhilfe zu schaffen.
So sei einem nicht berufsméssigen Floristen die Kiihnheit
erlaubt, sich mit einigen Vorschligen zur Einleitung einer
Aussprache zu &ussern, auch auf die Gefahr hin, dass er
sich dabei durch ketzerische Ausserungen die Finger etwas
verbrennt. Es hat die Meinung, dass zunichst auf einem
kleinen intensiven Arbeitsgebiet mit einigen Massnahmen
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eine gewisse Remedur geschaffen wiirde, Massnahmen, welche
dann in modifizierter Anwendung auch auf weite Weltriaume
Geltung finden konnten.

1. Als niitzlich und wirksam koénnte sich erweisen, wenn
jeder Namensénderung kiinftighin eine bestimmte minimale
Karenzzeit von, sagen wir 5-10 Jahren, auferlegt wiirde,
wahrend welcher Zeit der als « giiltig» neu einzufiihrende
Name auf einem besonderen Verzeichnis gefiihrt wiirde,
mit Verweis auf die publizierte Begriindung.

Innert der Karenzzeit wire iiber die Zulassungsberech-
tigung der Namen durch eine in Frage kommende nationale
oder nach Florengebieten begrenzt internationale Nomenkla-
turkommission auf Grund von internationalen Nomenklatur-
regeln und in besonderer und wohl etwas weitgehender Beriick-
sichtigung der Nomina conservanda zu beschliessen, wohl als
Antrag an eine europiische oder internationale Nomenklatur-
kommission. Dieser letzteren wére der endgiiltige Entscheid
vorbehalten.

Die seit dem Jahre 1912, dem Jahre der Veroffentlichung
der internationalen Nomenklaturregeln durch J. BRIQUET
vorgenommenen Umbenennungen von Gattungen und Spezies
europiischer Arten, wiren auf die Begriindetheit der Ande-
rung bezw. Berechtigung der Weiterfiihrung des bisher
gebrduchlichen Namens nachzupriifen.

2. Es sollte bei dieser Gelegenheit nochmals die Frage
ernstlich gepriift werden, ob nicht doch auch eine Liste von
nomina specifica conservanda geschaffen werden soll. Die
in neuerer Zeit erfolgten sehr zahlreichen Namensénderungen
bekanntester einheimischer Pflanzen mahnen zum Aufsehen.
Es sei nur an die Namen bestandbildender Waldbdume
erinnert, wie Pinus montana, Picea excelsa und Quercus
sessiliflora. Diese Namen sind alle in den praktischen Gebrauch
iithergegangen und werden z.B. in der forstlichen Literatur
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kaum so leicht durch die «giiltigen» Pinus Mugo, Picea
Abres und Quercus petraea verdrangt werden.

3. Es sollte als Regel eingefiihrt werden, dass bei Ver-
offentlichungen von Floren und botanischen Werken die
darin erstmals gebrauchten oder noch in Karenz stehenden
verwendeten Namen im Eingang in einer besonderen Liste
verzeichnet werden, so dass eine rasche Orientierung moglich
1st.

Es konnte anderseits auch niitzlich sein, in analoger
Weise ein Verzeichnis der proklamierten « giiltigen» neuen
in der betreffenden Publikation aber nicht verwendeten
neuen Namen zu geben. Beides wiirde das Studium der
Publikationen wesentlich erleichtern.

4, Wenn es sich, wie es wirklich den Anschein hat,
erweisen sollte, dass gewisse internationale Nomenklatur-
regeln widersinnige Auswirkungen gehabt haben, ist ihre
Revision zu postulieren und moglichst bald durchzufiihren.

Bis dahin ist ihre Anwendung zu sistieren und sind
sinnwidrige und Verwirrung schaffende KErgebnisse ihrer
Anwendung, soweit es nicht schon durch das Karenzver-
fahren nach Ziff. 1 erreicht wird, abzulehnen.

Diese Anregungen wiren wohl im einzelnen noch wesent-
lich auszubauen, nachdem sie auf ihre Durchfiihrbarkeit
gepriift worden sind. Wir sind der Uberzeugung, dass in
dieser Richtung etwas getan werden kann. Es wéire eine
Aufgabe unserer Schweizerischen Botanischen Gesellschaft,
den Fragenkomplex durch eine Fachkommission priifen
zu lassen, behufs Stellung genauer Antrage, nachdem in
einer Sitzung der Gesellschaft eine allgemeine orientierende
Aussprache stattgefunden héatte. Wir erlauben uns, in diesem
Sinne die Anregung an unsere Schweizerische Botanische
Gesellschaft zu richten.




	Bemerkungen und Vorschläge zur botanischen Nomenklaturordnung

